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Teilnahmebedingungen für Open Water Camp in Rhodos 2026 

 
Streamline Schwimm-Coaching und der Teilnehmer stimmen folgenden Vereinbarungen zu: 
 
Innerhalb des Open Water Camps wird die spezielle Lern- und Trainingsmethode sowie die Schwimmtechnik von Total 
Immersion geschult. Ziel des Camps ist, dass der Teilnehmer in die Grundprinzipien dieser speziellen Methode und 
Technik eingewiesen wird, und lernt sie im Freiwasser anzuwenden. Der Teilnehmer erhält dazu vom Coach nach dem 
Camp Zugang zu seinen im Camp erstellten Videos.  
 
Der Coach ist gemäß TOTAL IMMERSION, INC. als TI Coach ausgebildet und kann weitere Coaches oder Guides als 
Unterstützung hinzuziehen.  
 
Der Teilnehmer bestätigt bei Antritt des Workshops in der Lage zu sein mindestens 2000 Meter am Stück 
Kraulschwimmen zu können und keine ausgeprägte Angst im Freiwasser zu haben.  
 
1) Unterrichtseinheit 
 
Das Camp startet am 19. September 2026 um 17 Uhr am Hotelstrand (genauer Treffpunkt wird kurzfristig bekannt 
gegeben), und endet am 24. September 2026 gegen 11 Uhr nach dem Abschluss-Schwimmen am Hotel. An- und 
Abreise sind vom Teilnehmer selbst zu organisieren, die Kosten dafür sind nicht in den Camp-Gebühren enthalten. Die 
Hotelbuchung im Hotel Apollo in Faliraki ist ebenfalls nicht in der Camp-Gebühr enthalten und muss nach Anweisungen 
von Streamline durchgeführt werden. Der Teilnehmer erhält dazu eine Buchungs-Mail. 
Das Camp beinhaltet an 4 Tagen täglich min. 120 Minuten Unterricht im Pool und/oder im Meer. Zudem erfolgt eine 
individuelle Videoanalyse des Teilnehmers. Freiwassertraining ist generell vom Wetter abhängig und wird bei Bedarf 
in Pool-Training umgewandelt um die Sicherheit aller gewährleisten zu können. 
Des Weiteren beinhaltet die Gebühr die Transfers und Steuern. 
 
2) Unterrichtsgebühren 
Die Gebühren für das Camp betragen insgesamt 1052 EUR. Bei der Buchung wird eine Anzahlung von 400€ innerhalb 
14 Tagen zur Zahlung fällig. Der Restbetrag muss spätestens 60 Tage vor Reisebeginn gezahlt werden. Falls kein 
Zahlungseingang erfolgt gilt der Vertrag als nicht geschlossen und der Platz im Camp kann vom Coach anderweitig 
vergeben werden.  
 
3) Widerrufsbelehrung 
 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses (Zahlungseingang der Workshop-Gebühren). 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie dem Coach mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief oder per E-Mail an sabinevollmer-ti@yahoo.de) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Folgen des Widerrufs: 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, hat der Coach Ihnen alle Zahlungen, die er von Ihnen erhalten hat unverzüglich 
und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrages bei ihm eingegangen ist. Für die Rückzahlung geben Sie bitte in Ihrem Widerrufsschreiben Ihre Bankdaten 
an damit eine Rücküberweisung möglich ist. Für die Rückzahlung werden Ihnen keine Entgelte berechnet. 
 
4) Camp-Absage durch den Coach 
 
Das Camp findet statt, wenn bis spätestens 1. Mai 2026 die Mindestteilnehmerzahl (8 Personen) erreicht ist. Falls die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist behält sich der Coach vor das Camp abzusagen. In diesem Fall erhält der 
Teilnehmer die Camp-Gebühren vollständig erstattet oder hat die Möglichkeit kostenlos auf ein anderes Camp 
umzubuchen. Andere evtl. anfallende Kosten, z.B. durch die Anreise oder die Hotelbuchung werden vom Coach nicht 
übernommen. 
Im Falle einer kurzfristigen Camp-Absage wegen Erkrankung des Coaches erfolgt ebenfalls eine vollständige 
Rückerstattung der Gebühren oder es besteht die Möglichkeit auf ein anderes Camp umzubuchen. 
Wird die Teilnahme am Camp vom Teilnehmer nicht wahrgenommen, so sind die Camp-Gebühren trotzdem zur 
Zahlung fällig. Unentschuldigtes Fernbleiben vom Camp führt nicht zur Rückerstattung gezahlter Gebühren.  
 
4.1) Stornierung durch den Teilnehmer 
 
Kann der Teilnehmer am Camp nicht teilnehmen werden folgende Gebühren zur Zahlung fällig: 

Absage bis zum 1. Mai 2026: 500€ Anzahlung wird einbehalten 

Bei einer Absage nach 1. Mai 2026 müssen 100% der Gebühren gezahlt werden sofern kein Ersatz gefunden wird. 
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5) Haftung, Hausordnung, Sicherheit 
 
Für den Teilnehmer besteht ein Versicherungsschutz im Rahmen einer Berufs-Haftpflichtversicherung des Coaches.  
Für Verletzungen und Unfälle sowie Schäden an anderen Badegästen und Einrichtungsgegenstände des Bades oder 
des Hotels vor Beginn und nach Ende des Camps übernimmt der Coach keine Haftung, es sei denn, er hat diese zu 
vertreten. Die Unterrichtsteilnehmer betreten und nutzen das Bad und das Meer auf eigene Gefahr. 
Der Coach haftet unbeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für die Verletzung von Leben, Leib oder 
Gesundheit, nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die 
wesentlich für die Erreichung des Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist die Haftung des Coachs der Höhe nach 
begrenzt auf den Schaden, der nach der Art der Tätigkeit vorhersehbar und typisch ist. 
Eine weitergehende Haftung des Coachs besteht nicht. Der Coach haftet insbesondere nicht für Verluste oder 
Beschädigung von mitgebrachter Kleidung, Wertgegenständen oder Geld. 
 
6) Gesundheit 
 
Der Coach gibt zu beachten, dass der Unterrichtsteilnehmer bei Antritt des Camps sportgesund ist. Bitte sprechen 
Sie gegebenenfalls im Vorfeld mit dem Hausarzt über die Teilnahme und teilen Sie dem Coach kursrelevante 
körperliche oder gesundheitliche Einschränkungen unbedingt vor Antritt des Camps mit. Ohne entsprechende 
Vorkenntnis kann der Coach für entstehende Folgeschäden nicht in Anspruch genommen werden.  
 
Der Teilnehmer bestätigt zudem dass er im Besitz einer Auslandskrankenversicherung ist die eine Behandlung vor 
Ort, sowie den Heimtransport bezahlt. Vor Camp-Beginn sind die entsprechenden Notfall- und Versicherungsnummern 
für den Krankheitsfall dem Coach mitzuteilen. 
 
7) Film- und Fotoaufnahmen, Veröffentlichung im Internet 
 
Erstellte Film- und Fotoaufnahmen können zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit oder Werbemaßnahmen durch den 
Coach im Internet, Tageszeitung oder ähnlichem veröffentlicht werden. Das Einverständnis kann im Anmeldeformular 
gegeben oder abgelehnt werden. 
 
8) Sonstiges 
 
Alle Übungen und Schwimmen innerhalb des Camps sind freiwillig.  
Personenbezogene Daten einschließlich Haus- und E-Mail-Adressen werden ausschließlich zur Abwicklung der 
Kursorganisation verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 
Mit seiner Bestätigung stimmt der Teilnehmer der Nutzung von Dropbox und WhatsApp für die Übermittlung und 
Speicherung der im Kurs erstellten Videos zu. Aus organisatorischen Gründen sind alle Videos für alle Kurteilnehmer 
sichtbar. Der Teilnehmer verpflichtet sich daher ebenfalls diese Videos nicht an Dritte weiterzugeben. 
 
Vaihingen / Enz, .Oktober 2025 


